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iHeîlamationen roegen gtrtum bet ©enbung ober Slltß«
technurcg. Auch fût biefe gormulare empfiehlt ftd) eine
gefäßige AuSftatiung auf gutem papier, Qebe abgefanbte
gaîiur faßte f opiert uitb bte Kopie tu etnem befonbern
Çefte ober Drbner auf&eroahrt »erben.

Bon ber fremben gaïtur beS ßieferanten gilt
oos attemfotgenbe Sieget : ©te muß fofort nach Empfang
aufmerîfam gelefen unb auf i^te fftichtigfeit mit ber ®e-
fießintg ober empfangenen ©enbung geprüft roerben, öa«

mit aßfäüige Irrtümer redjtjelttg abgellärt merben. Ber«
Jögerung fann fdjroerrotegenbe folgen ijaben.

Qeber ®efd)äft8brtef unb jebe gaftur müffen nach
Dbltgationenrecht non einem im ÇanbelSïegtfter ehtgc«
tragenen ©ef<häft§mann »ährenb je^n fahren forgfältig
aufbewahrt roerben. ®amit jeber Brief febergett leidet
unb rafd) aufgefunben merben farm, empfiehlt ftcf) bte

Anroenbung son Brieforbnern, in meiere jeber em>

pfangene Brief in alphabetifdjer ^Reihenfolge öe§ Stb=

fenberS nebfi bem auf lofem Statt fopterten baju gehö«
tigen eigenen Briefe als Aniroort beifammen behalten
»erben fönnen.

Sttandjer Sefer, ber bereits etne gute Drbnung in
fetner ®efd>äftgfonefponbenj eingeführt hat, mirb siel«
leicht benfen, alt btefe fHäte unb Regeln feien „felbfioes--
ftänbltdj". Um fo beffer! 2Bir mürben unS freuen, roenn
bteS bei alten ßefern roirfltch ber galt märe!

SBerner Krebs.

Uolkswirtscbaft.
»unbeSantt für guDnßrte, ©enterbe unb Arbeit.

Am 1. Januar 1930 tritt ber BunbeSbefchluß som
21. guni 1929 über bie Bereinigung ber Abteilung
für Qnbuftrte unb ©eroerbe unb bei eibgenöfftfdsen Ar«
beitSamteS in Kraft. Bon biefem Qeitpunft hhtroeg be«

fteben biefe beiben AmtSfteflen als foldje nicht mehr,
bitten stelmehr eine etnjige Abteilung beê etbgenöffifdjen
BoUgroirtfdjaftSbepartementS. ®tefe führt ben Flamen
»BunbeSamt für Qnbufirte, ©eroerbe unb SCrbeit" unb
fleht unter Seitung beS ®ire!totS beS bisherigen etbge«
uôffifdhen Arbeitsamtes, gürfpred)er £>. fßfifter.

Hussteiiungswesen.
©(hwetjerifche AuSfteßung tn gütich 1938. ®te

bn grühjahr biefeS gaöreS unter bem Botfig son ©tabt«
Präfibent ®r. Klöti (3ürich) fonftituierte ©iublenïom<
miff ton hat nach güglungnahme mit Bertretern ber ßanb«
mirtfdhaft, beS ©eroerbeS unb ber gnbufitle unb nach
^tigehenber Prüfung aller Berhättntffe befchloffen, im
Pommer 1933 tn 3Urtd^ etne fdjroeijerifche Ausfiel«
Jung ju seranfialten, bte nach neuen DrganifationSgrunb«
lägen burdjgeführt roerben foil.

®te AuSfteflung mirb baS neue Schaffen unb bie
Peuefte ©ntroidlung sor altem In ber ßanbroirtfdjaft
"üb im ©eroerbe jur ®arfteflung bringen. ®aS Dr«
BanifationSprogramm, baS gegenroärtig ausgearbeitet mirb,
i°H ben tntereffterten Begötben unb SBrctfdjaftSïteifen
mögtichft balb jur Kenntnis gebracht roerben.

Uerbaiutewmi.
©thwetjerifeger SSerlbunb. ®er Borftanb beS ©djroet«

Wehen SBerfbunbeS roühlte als ©efretär Architelt
it ei ff tn 3üridh, nnb oerhanbelte über bie SUiit«

mbeit beS BunbeS an ber BolfSfunfiauSftettung im Sfahre
233 in Bern.

Cotentafel.
f grig ®ubaä}*2:teu6erg, alt ©egretttetmetfter in

Bern, ftarb am 21. ®ejember im Aiter son 63 hagren.

t ©otilieö ©flnronger'iRüegg. ©djreinermeifter in
Sfirtdj, fiarb am 22. ®ejember im Alter son 62 fahren.

gfteratttf«
Drgantfatfcm unö Buchführnng in gnftaüationSge»

f (haften nnö nerwanbten Betrieben. Bon Dt to
©chinje. Blerte neubearbeitete Auft, ßetpjig 1930.
®r. SRaj gânecfe BerlagSbuchhonblung. i]3retS:
Sîm. 7.20.

Auch bie neue Auftage biefeS beroährten SBetfeS ift
roteberum aus ber ißtafis heraus geboren. ®er Ber«
faffer hat babei fetne »eiteren ©rfahrungen oerroertet,
fobaß bie ®arftetlung auSführtidher unb grünbttcher ge«
roorber. ift. ®er fßraftifer roirb auch fühlen, baß ber
Berfaffer atteS roaS er fchretbt, fojufagen am eigenen Seibe

ausprobiert hat- ®u8 bem reichen Qnhatt beS BudjeS
feten nur bie Kapitelfiberfchriften furj aufgejäijlt:

®er ©infauf — ®ie ßageroerroaltung — ®aS ßohn«
roefen — ®aS AbrechnungSroefen ber gnfiaüationen
(Bauten) — ®aS AbrechnungSroefen ber Beifäufe ohne
SRontage — ®te 9Berfftatt — ®te Buchhaltung — ®er
ßaben — ®te Unfoften — SBerbung unb Berfauf —
©tattfiif — iüebenbetriebe — Begiftsaiur — ©teuern —
Anpaffung biefer Drganifation an nerroanbte Betriebe
— Betriebenes.

3ahlreiche 3Jîufter son ©efchüftSbüchern unb fonftigen
Borbruden erleichtern baS BerftäubniS beS ®ejteS. ®aS
Buch bringt etne güße non Anregungen, fobaß eS nte«
manb ohne 9lu|en au§ ber §anb legen roirb, ber ftd)
mit Drganifation ober Buchführung tn gnftaßationSge«
fchüften ober ähnlichen Betrieben ju befaffen hat.

AtS »Blann Her beiben $ole" roirb tn ben Ber«
einigten Staaten Kommanbant Bqrb bezeichnet, ber am
9. 3Jlai 1926 ben ïtorbpol unb am serfloffenen 29. 9lo«
nember ben ©übpol überflog. ®ie „3ärcöer 3ßuftrierte"
hat fid) baS Becht gcßchert, als einjige fch»eijerifdhe 3et=
tung bas Bilbermaterial son biefer ßuftretfe nach bem
©übpol »eröffentltdjen ju bürfen unb bringt tn ber
-Jiummet som 27. ®ejember bie legten intereffanten authen»
tif^en Aufnahmen. ®aju fdjrteb Benée ©oujp einen
feffelnben 2>)çt, ber als tntereffanter Beitrag jur ©tobe«

rung beS ©übpolS ju beroerten ift. Born übrigen gn«
halt mag hter ©rroähnung ftnben ber jeitgemäße Auffag
über bie Schönheit ber Sechntï, bie retdhißuftrierte
Abhanblung über baS grauenibeal im SDBanbel ber 3^ten.
®ie ftetS aftueße, im Berlag ©onjett & Çuber, 3örtd&,
erfegetnenbe „3ürc|er gflnftrterte" îoftet im BierteljahreS«
abonnement nur gr. 3.30.

„SSeßetmannS äRonatShcfte" bringen ihrer fiatt«
lid&en ©emetnbe son ßefetn aßmonatlich etne son fo
ftchetem ©efchmaet beflimmte AuSroahl literarifchen unb
bilbnerifch«tünßlerifchen Schaffens, baß bie ©emetnbe
längft ntdht mehr mit bem tnbifferenten Begriff „ßefer"
bejetdjnet roerben ïann. @S ftnb greunbe biefer Kultur«
tenue geroorben, bie, ohne lehrhaft ju fetn, bodj aflmonat«
lieh immer roieber bte ®ür einer ober ber anberen Sßlalet«
ober Bilbhauerroerfßatt auffdhließt, bie Intimere Befannt«
fchaft etneS ©djriftfteflerS sermittelt unb fo auch faß
perfönliche Bejtehungen fdhafft, bie oft baS SBer! beS

KünßlerS bem ©djauenben, bem ßefenben erß näher
bringen.

Ünfere ßefer genießen ben Borjug, auf ©runb einer
Bereinbarung mit bem Betlag gegen ©infenbung eines
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Reklamationen wegen Irrtum der Sendung oder Miß-
rechnung. Auch für diese Formulare empfiehlt sich eine
gefällige Ausstattung auf gutem Papier. Jede abgesandte
Faktur sollte kopiert und die Kopie in einem besondern
Hefte oder Ordner aufbewahrt werden.

Von der fremden Faktur des Lieferanten gilt
vor allem folgende Regel: Sie muß sofort nach Empfang
aufmerksam gelesen und auf ihre Richtigkeit mit der Be-
stellang oder empfangenen Sendung geprüft werden, da-
mit allfällige Irrtümer rechtzeitig abgeklärt werden. Ver-
zögerung kann schwerwiegende Folgen haben.

Jeder Geschäftsbrief und jede Faktur müssen nach
Obligationenrecht von einem im Handelsregister einge-
tragenen Geschäftsmann während zehn Jahren sorgfältig
aufbewahrt werden. Damit jeder Brief jederzeit leicht
und rasch aufgefunden werden kann, empfiehlt sich die
Anwendung von Briefordnern, in welche jeder em-
Pfangene Brief in alphabetischer Reihenfolge des Ab-
senders nebst dem auf losem Blatt kopierten dazu gehö-
rigen eigenen Briefe als Antwort beisammen behalten
Werden können.

Mancher Leser, der bereits eine gute Ordnung in
setner Geschäftskorrespondenz eingeführt hat, wird viel-
leicht denken, all diese Räte und Regeln seien „selbstvev-
ständlich". Um so besser! Wir würden uns freuen, wenn
dies bei allen Lesern wirklich der Fall wäre!

Werner Krebs.

VMMrkckä
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit.

Am 1. Januar 1930 tritt der Bundesbeschluß vom
21. Juni 1929 über die Vereinigung der Abteilung
für Industrie und Gewerbe und des eidgenössischen Ar«
beitsamtes in Kraft. Von diesem Zeitpunkt hinweg be-
stehen diese beiden Amtsstellen als solche nicht mehr,
bilden vielmehr eine einzige Abteilung des eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartemenls. Diese führt den Namen
»Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit" und
steht unter Leitung des Direktors des bisherigen eidge-
klassischen Arbeitsamtes, Fürsprecher H. Pfifter.

»imtellungzmzen.
Schweizerische Ausstellung in Zürich 1933. Die

km Frühjahr dieses Jahres unter dem Vorsitz von Stadt-
Präsident Dr. Klöti (Zürich) konstituierte Studienkom-
knissiori hat nach Fühlungnahme mit Vertretern der Land-
wirtschaft, des Gewerbes und der Industrie und nach
eingehender Prüfung aller Verhältnisse beschlossen, im
Sommer 1933 in Zürich eine schweizerische Ausfiel-
mng zu veranstalten, die nach neuen Organisationsgrund-
mtzen durchgeführt werden soll.

Die Ausstellung wird das neue Schaffen und die
peueste Entwicklung vor allem in der Landwirtschaft
kknd im Gewerbe zur Darstellung bringen. Das Or-
jwnisationsprogramm, das gegenwärtig ausgearbeitet wird,
mll den interessierten Behörden und Wirtschaftskrisen
Wöglichst bald zur Kenntnis gebracht werden.

ilîlbanOîMîe».
Schweizerischer Werkbund. Der Vorstand des Schwei-

Mischen Werkbundes wählte als Sekretär Architekt
Streifs in Zürich, und verhandelte über die Mit-
?kbeit des Bundes an der Volkskunstausstellung im Jahre
^33 in Bern.

TotentKfel.
î Fritz Dubach-Treuverg, alt Schreinermetster in

Bern, starb am 21. Dezember im Alter von 63 Jahren.
P Gottlieb Ellwanger-RSegg Schreiuermeister in

Zürich, starb am 22. Dezember im Alter von 62 Jahren.

LitermKT.
Organisation und Buchführung in Jnstallationsge-

schäften und verwandten Betrieben. Von Otto
Schinze. Vierte neubearbeitete Aufl. Leipzig 1930.
Dr. Max Jänecke Verlagsbuchhandlung. Preis:
Rm. 7.20.

Auch die neue Auflage dieses bewährten Werkes ist
wiederum aus der Praxis heraus geboren. Der Ver-
sasser hat dabei seine wetteren Erfahrungen verwertet,
sodaß die Darstellung ausführlicher und gründlicher ge-
worden ist Der Praktiker wird auch fühlen, daß der
Verfasser alles was er schreibt, sozusagen am eigenen Leibe
ausprobiert hat. Aus dem reichen Inhalt des Buches
seien nur die Kapitelüberschriften kurz aufgezählt:

Der Einkauf — Die Lagerverwaltung — Das Lohn-
wesen — Das Abrechnungswesen der Installationen
(Bauten) — Das Abrechnungswesen der Verkäufe ohne
Montage — Die Werkstatt — Die Buchhaltung — Der
Laden — Die Unkosten — Werbung und Verkauf —
Statistik — Nebenbetriebe — Registratur — Steuern —
Anpassung dieser Organisation an verwandte Betriebe
— Verschiedenes.

Zahlreiche Muster von Geschäftsbüchern und sonstigen
Vordrucken erleichtern das Verständnis des Textes. Das
Buch bringt eine Fülle von Anregungen, sodaß es nie-
mand ohne Nutzen, ans des Hand legen wird, der sich
mit Organisation oder Buchführung in Jnstallationsge-
schäften oder ähnlichen Betrieben zu befassen hat.

Ais „Mann der beiden Pole" wird in den Ver-
einigten Staaten Kommandant Byrd bezeichnet, der am
9. Mai 1926 den Nordpol und am verflossenen 29. No-
vember den Südpol überflog. Die „Zürcher Illustrierte"
hat sich das Recht gesichert, als einzige schweizerische Zei-
tung das Bildermaterial von dieser Lustreise nach dem
Südpol veröffentlichen zu dürfen und bringt in der
Nummer vom 27. Dezember die letzten interessanten authen-
tischen Aufnahmen. Dazu schrieb Reuse Gouzy einen
fesselnden Text, der als interessanter Beitrag zur Grobe-
rung des Südpols zu bewerten ist. Vom übrigen In-
halt mag hier Erwähnung finden der zeitgemäße Aufsatz
über die Schönheit der Technik, die reichillustrterte
Abhandlung über das Frauenideal im Wandel der Zeiten.
Die stets aktuelle, im Verlag Conzett à Huber, Zürich,
erscheinende „Zürcher Illustrierte" kostet im Vierteljahres-
abonnement nur Fr. 3.30.

„WestermannS Monatshefte" bringen ihrer statt-
lichen Gemeinde von Lesern allmonatlich eine von so

sicherem Geschmack bestimmte Auswahl literarischen und
bildnerisch-künstlerischen Schaffens, daß die Gemeinde
längst nicht mehr mit dem indifferenten Begriff „Leser"
bezeichnet werden kann. Es sind Freunde dieser Kultur-
revve geworden, die, ohne lehrhaft zu sein, doch allmonat-
lich immer wieder die Tür einer oder der anderen Maler-
oder Bildhauerwerkstatt aufschließt, die intimere Bekannt-
schaft eines Schriftstellers vermittelt und so auch fast
persönliche Beziehungen schafft, die oft das Werk des
Künstlers dem Schauenden, dem Lesenden erst näher
bringen.

Unsere Leser genießen den Vorzug, auf Grund einer
Vereinbarung mit dem Verlag gegen Einsendung eines
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